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Beschlussvorlage
040/2008

Beratungsfolge: Gremium: Art der Sitzung: 

11.03.2008 Jugendhilfeausschuss nicht öffentlich entscheidend 
 
 
 
 
Tagesordnung: 
Pauschalbeträge bei Vollzeitpflege; Erhöhung zum 01.04.2008 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Informationen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 
Finanzielle Auswirkung:               Ja    Nein  
 
 
Produktsachkonto/Projekt:  
Ansatz:  
Finanzierung / noch verfügbar: 
 

 
36336/55510000 
1.500.000,00 €      
1.172.870,52 €      
      

 

 
 
 
 
Bad Dürkheim, 28.02.2008 
In Vertretung 
 
 
Claus Potje 
Kreisbeigeordneter 
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Aufgrund der Empfehlung des Deutschen Vereins zur Anpassung der Pauschalbeträge für 
die Vollzeitpflege hat der Landesjugendhilfeausschuss die Pauschalbeträge für Rheinland-
Pfalz übernommen. 
 
Ab 01.04.2008 werden den Pflegeeltern daher folgende Beträge erstattet: 
 
 
Festsetzung LJA  
ab  01.04.2008 

Alter (von 
... bis 
unter ... 
Jahren) 

Materielle 
Aufwendungen 
(€) 

Kosten der Erziehung 
(€) 

Zusammen (€) 

 0 – 6 459 214 673 
 6 – 12 531 214 745 
 12 – 18 610 214 824 
 
Bisherige Beträge zum Vergleich: 
 
Festsetzung LJA 
ab 01.01.2006: 

Alter (von 
... bis 
unter ... 
Jahren) 

Materielle 
Aufwendungen 
(€) 

Kosten der Erziehung (€) Zusammen (€) 

 0 - 7 422 202 624 
 7 – 14 484 202 686 
 14 – 18 586 202 788 
 
Die Anpassung konnte in den Haushaltsplanungen für 2008 nicht berücksichtigt werden, 
da zu diesem Zeitpunkt eine mögliche Erhöhung noch nicht bekannt war. 
 
Ergänzend zu den monatlichen Pauschalbeträgen werden den Pflegeeltern die hälftigen 
Kosten für die Alterssicherung für eine Pflegeperson auf Nachweis erstattet. Dabei werden 
max. bis zu 39,00 € übernommen im Angleich an die sog. Riesterrente.  
 
Derzeit wird noch geprüft, in welcher Form die Kosten für eine Unfallversicherung für die 
Pflegeeltern übernommen werden. 
Dabei bleibt abzuwarten, ob wie empfohlen eine Sammelunfallversicherung durch die 
Jugendämter abgeschlossen wird. 
 
 
Anlagen: 
 
Schreiben Landesjugendamt 
Weiterentwickelte Empfehlungen 
 
 
 


